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Keuchhusten (Bordetella pertussis) 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in der von Ihrem Kind besuchten Gemeinschaftseinrichtung ist am 07.02.2024 ein Keuchhusten-Fall 
aufgetreten. Dies möchten wir zum Anlass nehmen, Sie über die Erkrankung „Keuchhusten“ zu in-
formieren.

Keuchhusten ist eine hochansteckende Infektionskrankheit, die durch Tröpfchen (z.B. beim Hus-
ten, Niesen oder Sprechen) übertragen wird. Die Erkrankung verläuft typischerweise in 3 Stadien, 
beginnend mit Erkältungssymptomen (Schnupfen, Husten, evtl. leichtes Fieber). In der Folge tritt in 
der Regel ein anfallsartiger, „bellender“ Husten mit keuchender Atmung auf, welcher sich über eine 
Dauer von 6-10 Wochen zurückbildet. 

Schwerwiegende Komplikationen treten v.a. bei Säuglingen und älteren Menschen auf. Aber auch 
in unkomplizierten Fällen kann es durch langwierige Verläufe (zum Teil über Wochen und Monate 
hinweg) zu einer deutlichen Belastung der Betroffenen kommen. Ausführliche Informationen finden 
Sie im Informationsblatt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) – https://www.in-
fektionsschutz.de/download/1912-1657278734-BZgA_Erregersteckbrief-Keuchhusten.pdf. 

Gegen Keuchhusten steht eine Schutzimpfung zur Verfügung, die von der Ständigen Impfkommiss-
sion (STIKO) empfohlen wird. Diese Impfung wird zusammen mit anderen Impfungen (Diphtherie, 
Tetanus, Poliomyelitis) in einem sog. Kombinationsimpfstoff verabreicht. Um einen Immunschutz 
aufzubauen sind 3 Impfungen zur Grundimmunisierung in den ersten Lebensmonaten sowie eine 
Auffrischung im Alter von 5-6 Jahren und eine 2. Auffrischung im Alter von 9-16 Jahren notwendig. 
Ab dem Alter von 18 Jahren sollte mit der nächsten Auffrischung von Tetanus und Diphterie einma-
lig eine Auffrischung mit einem Pertussis-Impfstoff erfolgen.  

Bitte prüfen Sie nach o.g. Schema im Impfpass Ihres Kindes, ob ein vollständiger Impfschutz be-
steht. Sollten Impfungen fehlen oder notwendig sein, nehmen Sie bitte zeitnah mit den behandeln-
den Kinderärztinnen und Kinderärzten zur Vervollständigung und Beratung Kontakt auf.  
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Für ungeimpfte enge Kontaktpersonen von an Keuchhusten Erkrankten (z.B. in der Familie, Wohn-
gemeinschaft oder in Gemeinschafts-/Gesundheitseinrichtungen), besteht wegen der hohen Anste-
ckungsfähigkeit die Empfehlung zu einer vorsorglichen medikamentösen Behandlung mit Antibio-
tika. Diese sollte so früh wie möglich nach dem Kontakt zur erkrankten Person verabreicht werden.  
 
Geimpfte Kontaktpersonen sind vor einer Keuchhusten-Erkrankung weitgehend geschützt, können 
aber vorübergehend mit dem Keuchhusten-Erreger (Bordetella pertussis) besiedelt sein und damit 
eine Infektionsquelle für Dritte darstellen. Daher sollten geimpfte enge Kontaktpersonen von an 
Keuchhusten Erkrankten, wenn sie in ihrem Umfeld Kontakt zu ungeimpften oder nicht vollständig 
geimpften Säuglinge, Kindern mit chronischen Herz- und Lungenerkrankungen sowie Schwangeren 
in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft haben, eine vorsorgliche medikamentöse Behand-
lung mit Antibiotika erhalten.  

Wir bitten Sie sich in beiden Fällen zeitnah mit Ihrem Kind bei den behandelnden Kinderärz-
tinnen und Kinderärzten vorzustellen. 

 

Sollte Ihr Kind innerhalb der nächsten 10 Tage Husten entwickeln, so sollte umgehend eine weitere 
Diagnostik beim Kinderarzt bzw. bei der Kinderärztin erfolgen. 

Beachten Sie bitte: 
Kinder, die Kontakt zu einer an Keuchhusten erkrankten Person hatten, dürfen die Einrichtung (z.B. 
Schule, Kita) nicht mehr besuchen, wenn bei Ihnen selbst Husten auftritt. Suchen Sie in diesem Fall 
schnellstmöglich eine/n Arzt/Ärztin auf und lassen Ihr Kind auf Keuchhusten untersuchen. Diese/r 
wird Ihnen auch sagen, wann Ihr Kind die Gemeinschaftseinrichtung im Falle einer Keuchhusten-
erkrankung wieder besuchen darf. 

 

Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Keuchhusten haben, melden Sie sich gerne telefonisch un-
ter der Telefonnummer 02202/13-3366. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Ihr Gesundheitsamt 

 

Weiterführende Informationen finden Sie unter: 

Informationen Keuchhusten BzGA (auch in versch. Sprachen)  

https://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/keuchhusten/ 

Impfkalender STIKO  

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Impfkalender/Impfkalender_node.html 
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